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>

hm aller ferner» Bemerkungen/ die Sache selbst redet genug.
Indessen sey der Vorsehung gedankt/ diese Gefahren sind vorbei'-

und wir könne» bessern Zeiten entgegensehen.

D. H.

An Bern,
die Gefallene.

Eute Mutter! Pflegerinn der Freyen

Um dich her: Im schöngeflochtnen Kranz

Strahlte schon dein jugendlicher Glanz
Wie des Frühlings Ros' im Thau des Mayeu.

Heldinn dann im ernsten Waffentanz,
Führerinn der Siegs- und Friedensreyhen,

Mußte dir der Fremdling Ehrfurcht weyhen,

Und sein Herz der Freund des Vaterlands.

Doch die scheelste deiner Nachbarinnen,
Ach sie schlug, ihr Mordwerk zu beginnen.

Dich im Alter, dir zu stark, zu arg:

Und du segnest nicht mehr!.. '<*) Thränen rinnen
Auf den heiligen, entweyhten Sarg,
Der mit dir der Schlauen Ehre barg.

Ioh. Rud. Wyß.

wshnheit nicht in Recht, und Verwaltungsrecht nicht m
Besitz-und Eigenthumsrecht ausarte; so glauben wir die-
sen Fingerzeig nicht unnöthig angebracht zu haben.

') Als Staat. Wohl aber als Privatgcmeinde.
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